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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
 
 
Gesetz zur Änderung des Wasserentnahmeentgeltgesetzes 
 
 
A Problem und Regelungsbedarf 
 
Das Gesetz zur Abschaffung des Wasserentnahmeentgeltes vom 8. Dezember 2009 sieht 
vor, das Gesetz über die Erhebung eines Entgelts für die Entnahme von Wasser aus 
Gewässern (Wasserentnahmeentgeltgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen – WasEG) bis 
zum 31. Dezember 2018 zu verlängern und gleichzeitig die Entgeltsätze schrittweise zu 
reduzieren. Hierbei war eine jährliche Reduktion der Entgeltsätze um jeweils 10 
Prozentpunkte - beginnend mit dem Jahr 2010 - vorgesehen.  
 
Dieser Abschmelzungsprozess steht im Widerspruch zu der Zweckbindungsklausel des 
Wasserentnahmeentgeltgesetzes, nach der der Aufwand, der aus der Umsetzung der EU-
Wasserrahmenrichtlinie resultiert, ab 2006 aus dem Aufkommen zu decken ist. Da die 
Zielsetzungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie konsequent umzusetzen sind, bedarf es zur 
Umsetzung der Bewirtschaftungsplanung weiterhin einer gesicherten Finanzierung. 
 
 
B Lösung 
 
Die Befristung des Wasserentnahmeentgeltgesetzes wird aufgehoben und die schrittweise 
Abschaffung des Entgelts außer Kraft gesetzt. Außerdem werden die Entgeltsätze moderat 
angehoben. 
 
 
C Alternativen 
 
Die Beibehaltung der Abschmelzung der Entgeltsätze und der schrittweisen Abschaffung des 
Wasserentnahmeentgeltgesetzes wird nicht als Alternative gesehen, da damit die 
Finanzierung der Bewirtschaftungsmaßnahmen in Frage gestellt wäre. 
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D Kosten  
 
Durch die Änderung sind keine zusätzlichen Kosten für das Land zu erwarten; der 
Verwaltungsaufwand der Bezirksregierung Düsseldorf als zuständige Festsetzungsbehörde 
bleibt unverändert.  
 
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz. Beteiligt sind das Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen 
und Verkehr, das Finanzministerium und das Ministerium für Inneres und Kommunales sowie 
die Staatskanzlei. 
 
 
F Auswirkungen auf die kommunale Selbstverwaltung und die Finanzlage der 

Gemeinden und Gemeindeverbände  
 
Die Änderung des Wasserentnahmeentgeltgesetzes hat keine Auswirkungen auf die 
kommunale Selbstverwaltung.  
 
 
G Finanzielle Auswirkungen auf Unternehmen und private Haushalte 
 
Die bisherigen Kosten für die Wirtschaft und die Verbraucher erhöhen sich durch die 
Anhebung der Entgeltsätze. 
 
 
H Gender Mainstreaming 
 
Der Gesetzentwurf löst keine geschlechterspezifischen Maßnahmen aus. 
 
 
I Befristung 
 
Die Befristung bis zum 31. Dezember 2018 wird in eine Verpflichtung zur Evaluierung des 
Gesetzes bis zu diesem Zeitpunkt abgeändert. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 

 
Gesetzentwurf der Landesregierung  Auszug aus den geltenden 

Gesetzesbestimmungen 
   
Gesetz zur Änderung des 
Wasserentnahmeentgeltgesetzes  

 Gesetz über die Erhebung eines Entgelts 
für die Entnahme von Wasser aus 
Gewässern (Wasserentnahmeentgelt-
gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen - 
WasEG) 

Artikel 1  
 
Das Wasserentnahmeentgeltgesetz des 
Landes Nordrhein-Westfalen vom  
27. Januar 2004 (GV. NRW. S. 30), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
8. Dezember 2009 (GV.NRW. S. 757), wird 
wie folgt geändert: 
 
1. In § 1 Absatz 2 Nummer 2 werden die 
Angaben „§§ 17a, 23, 24 und 33“ durch 
die Angaben „§§ 8 Abs. 3, 25, 26 und 46“ 
ersetzt. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 1  
Entgeltpflicht, Ausnahmen und 
Befreiungen 
 
(2) Das Entgelt wird nicht erhoben für  
 
1. (…) 
 
2. erlaubnisfreie Benutzungen im Sinne der  
§§ 17a, 23, 24 und 33 des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) sowie §§ 
32, 33, 34 und 35 des 
Landeswassergesetzes (LWG) oder bei 
behördlich angeordneten Nutzungen des 
entnommenen Wassers, 
 
3. (…) 
 

2. § 2 wird wie folgt geändert  
 
a) Absatz 2 wie folgt gefasst: 
 
„(2) Das Wasserentnahmeentgelt beträgt  
5 cent/m³. Für Entnahmen zum Zwecke der 
Kühlwassernutzung beträgt es 4 cent/m³. 
Für Entnahmen, die ausschließlich der 
Kühlwassernutzung dienen, bei denen das 
Wasser dem Gewässer unmittelbar wieder 
zugeführt wird (Durchlaufkühlung) beträgt 
das Wasserentnahmeentgelt 0,4 cent/m³.“ 
 
 
 
 

 § 2 
Bemessungsgrundlage, Entgeltsatz 
 
 
(2) Das Wasserentnahmeentgelt beträgt bis 
zum 
31. Dezember 2009  4,50 cent/m³ 
ab 1. Januar 2010  4,05 cent/m³ 
ab 1. Januar 2011  3,60 cent/m³ 
ab 1. Januar 2012  3,15 cent/m³ 
ab 1. Januar 2013  2,70 cent/m³ 
ab 1. Januar 2014  2,25 cent/m³ 
ab 1. Januar 2015  1,80 cent/m³ 
ab 1. Januar 2016  1,35 cent/m³ 
ab 1. Januar 2017  0,90 cent/m³ 
ab 1. Januar 2018  0,45 cent/m³. 
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b) die Absätze 3 und 4 werden aufgehoben. 
 
 
 
 

 
(3) Für Entnahmen zum Zwecke der 
Kühlwassernutzung beträgt das Wasser-
entnahmeentgelt bis zum 
31. Dezember 2009  3,00 cent/m³ 
ab 1. Januar 2010  2,70 cent/m³ 
ab 1. Januar 2011  2,40 cent/m³ 
ab 1. Januar 2012  2,10 cent/m³ 
ab 1. Januar 2013  1,80 cent/m³ 
ab 1. Januar 2014  1,50 cent/m³ 
ab 1. Januar 2015  1,20 cent/m³ 
ab 1. Januar 2016  0,90 cent/m³ 
ab 1. Januar 2017  0,60 cent/m³ 
ab 1. Januar 2018  0,30 cent/m³. 
 
(4) Für Entnahmen, die ausschließlich der 
Kühlwassernutzung dienen, bei denen das 
Wasser dem Gewässer unmittelbar wieder 
zugeführt wird (Durchlaufkühlung) beträgt 
das Wasserentnahmeentgelt bis zum 
11. Dezember 2009  0,30 cent/m³ 
ab 1. Januar 2010  0,27 cent/m³ 
ab 1. Januar 2011  0,24 cent/m³ 
ab 1. Januar 2012  0,21 cent/m³ 
ab 1. Januar 2013  0,18 cent/m3 
ab 1. Januar 2014  0,15 cent/m³ 
ab 1. Januar 2015  0,12 cent/m³ 
ab 1. Januar 2016  0,09 cent/m³ 
ab 1. Januar 2017  0,06 cent/m³ 
ab 1. Januar 2018  0,03 cent/m³. 

   
3. § 12 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 12 Berichtspflicht 
 
Über die Erfahrungen mit diesem Gesetz ist 
dem Landtag bis zum 31. Dezember 2018 
zu berichten.“ 

 § 12 
Außer-Kraft-Treten 
 
Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des  
31. Dezember 2018 außer Kraft. 

   
Artikel 2 
 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der 
Verkündung in Kraft. 
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Begründung 
 
Allgemeiner Teil 
 
Das Gesetz zur Abschaffung des Wasserentnahmeentgeltes vom 8. Dezember 2009 sah 
eine jährliche Reduktion der Entgeltsätze um jeweils 10 Prozentpunkte vor. Dieser 
Abschmelzungsprozess steht im Widerspruch zu der Zweckbindungsklausel des 
Wasserentnahmeentgeltgesetzes, nach der der Aufwand, der aus der Umsetzung der EU-
Wasserrahmenrichtlinie resultiert, ab 2006 aus dem Aufkommen zu decken ist. Da die 
Zielsetzungen der  
EU-Wasserrahmenrichtlinie konsequent umzusetzen sind, bedarf es zur Umsetzung der 
Bewirtschaftungsplanung und Maßnahmenprogramm einer gesicherten Finanzierung. 
 
Bei der Einführung des Wasserentnahmeentgelts in 2004 gab es nur abstrakte gesetzliche 
Vorgaben für die Bewirtschaftung der Gewässer. Bewirtschaftungspläne und 
Maßnahmenprogramme sind nun auf der Grundlage des nationalen Rechts verabschiedet 
und am  
29. März 2010 im Ministerialblatt veröffentlicht worden. Damit sind sie verbindliche Vorgabe 
für die Wasserbehörden zur Erreichung der gesetzlichen Bewirtschaftungsziele. Für die 
Umsetzung der Maßnahmenprogramme und den dort zugrunde gelegten Zeiträumen werden 
Mittel benötigt, die aus dem Entgeltaufkommen zu finanzieren sind. 
 
 
Besonderer Teil 
 
Zu Artikel 1: 
 
Zu 1: Durch das Gesetz zur Neuregelung des Wasserrechts vom 31. Juli 2009 (BGBl. Teil I 
Nr. 51 vom 6. August 2009, S. 2585) ist das bislang gültige WHG vollständig neu gefasst 
worden. Mit der Änderung in § 1 Absatz 2 Nummer 2 werden die Rechtsvorschriften des 
WHG alter Fassung in das neue Recht überführt. Eine inhaltliche Änderung ist damit nicht 
verbunden. 
 
Zu 2: Der allgemeine Entgeltsatz wird von 4,5 cent/m³ auf 5 cent/m³ angehoben, der 
Entgeltsatz für Kühlwassernutzungen erhöht sich von 3 cent/m³ auf 4 cent/m³ und für die 
Durchlaufkühlung beträgt der Entgeltsatz 0,4 cent/m³ statt vormals 0,3 cent/m³. Bei der 
Anhebung der Entgeltsätze handelt es sich um eine moderate Anhebung, die der 
mittelfristigen Sicherung des Finanzierungszweckes dient. 

 
Zu 3: Die Bewirtschaftungsplanung nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie ist auf einen 
Zeitraum bis 2027 angelegt. Da mit dem Bericht zur zweiten Bewirtschaftungsplanung in 
2018 weitere Erkenntnisse über die danach noch notwendigen wasserwirtschaftlicher 
Maßnahmen vorliegen, ist über die Erfahrungen mit diesem Gesetz dem Landtag bis zum  
31. Dezember 2018 zu berichten. 
 
 
Zu Artikel 2: 
 
Artikel 2 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des 
Wasserentnahmeentgeltgesetzes. 
 
 
 


